
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/7/10 6Ob613/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.1986

Norm

AußStrG §185 Abs3

Rechtssatz

Der zu einem Geldleistungsbegehren mit Einwendungen dem Grunde nach verfahrensrechtlich wirksam erhobene

Gegenantrag verliert seine Beachtlichkeit nicht dadurch, daß in der Folge das bestrittene Begehren - bei unveränderten

Behauptungen zum Grund des Anspruches - ausgedehnt, der Antragsgegner zum ausgedehnten Begehren iSd § 185

Abs 3 AußStrG zur Äußerung aufgefordert wird, diese aber unterläßt.
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